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§ 2 

Grundentschädigung 

 
Absatz 1: Die Grundentschädigung der Bezirksverordneten beträgt monatlich 15 vom Hundert der Entschä-

digung, die ein Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin nach § 6 Abs. 1 des Landesabgeordnetengeset-

zes erhält; der Betrag ist auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Sie wird gezahlt von dem 

Tage des ersten Zusammentritts der Bezirksverordnetenversammlung an bis zum Ende des Monats, in dem 

die Wahlperiode abläuft (§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Bezirksverwaltungsgesetzes). 

 
(1) nicht belegt. 
 
(2) Ein Mitglied des Abgeordnetenhauses erhält eine monatliche Entschädigung nach Art. 53 VvB 
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 2 LAbgG6. Die Höhe wird vom Normgeber zu Beginn einer 
Wahlperiode beschlossen und unterliegt zum 1. Januar eines jeden weiteren Jahres - ohne Ände-
rung durch Gesetz - einer Anpassung an die Einkommensentwicklung7. Zu Beginn einer jeden 
Wahlperiode hat das Abgeordnetenhaus nach Absatz 4 der Vorschrift innerhalb der ersten sechs 
Monate nach der konstituierenden Sitzung über das Indexverfahren und die Betragshöhe zu be-
schließen. BV haben einen Rechtsanspruch auf diese Zahlung, die nach dem klaren Wortlaut der 
Vorschrift in jedem Monat eines Jahres zu erbringen ist. 
 
(2a) Der jeweilige Betrag der Entschädigung für Abgeordnete ist nach Satz 1, 2. Halbsatz, auf den 
nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Dabei handelt es sich um eine `Vorkomma-
Rundung´. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass diese Berechnung durch d. BV-
Vorst. bzw. das Büro der BVV durchzuführen und mitzuteilen ist. 
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1
 nicht belegt. 

2
 nicht belegt. 

3
 nicht belegt. 

4
 nicht belegt. 

5
 nicht belegt. 

6
 Nach dem Dritten Gesetz zur Änderung des Landesabgeordnetengesetzes vom 10. März 2022 (GVBl. S. 106) in Höhe 

von 6.657 Euro; weitere Rechtszustände und Beträge siehe Vor § 1. 
7
 Nach § 6 Abs. 3 LAbgG werden die Entschädigungen jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres der Wahlperiode an die 

Verdienstentwicklung angepasst. Maßstab für die Anpassung ist die Entwicklung des auf Berlin bezogenen Nominallohn-
indexes. Die Präsidentin oder der Präsident des Abgeordnetenhauses veröffentlicht den Bericht und den neuen Betrag 
der Entschädigung im GVBl.  
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(3) Die Verknüpfung der Höhe der Grundentschädigung mit der nach Art. 53 VvB zu leistenden 
angemessenen Entschädigung für Abgeordnete ist nicht materiell-rechtlicher Natur. Während je-
nen durch die Angemessenheit der Diäten eine „Lebensführung gestatten (werden soll,) die der 
Bedeutung des Amtes“8 entspricht, ist eine kommunale Vertretung wie die BVV ein `klassisches 
Feierabendparlament´, was sich auch in Art und Umfang der `Bezüge´ auszudrücken hat9. Eine 
Legaldefinition der Grundentschädigung existiert zwar nicht, indes dient sie unstreitig dem „pau-
schalen Ausgleich der besonderen persönlichen und sächlichen Aufwendungen (...), die bei der 
ehrenamtlichen Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben (...) entstehen“10. Es „entstehen für ve-
rallgemeinerungsfähige, einer Schätzung zugängliche Positionen monatlich Kosten (...), die nicht 
durch Sitzungsgelder und Fahrgeldpauschale abgedeckt sind“11. Büro- und Arbeitsmaterial/-mittel, 
Porto-, Kopier- und Druckkosten, Fachliteratur, -zeitschriften, ggf. im Abonnement, IT- und Tele-
fonkosten, Eigenwerbung, Kostenbeteiligungen (Raummieten, Bewirtungskosten bei Terminen mit 
Interessengruppen usw. einschließlich der Umlage für Selbstbewirtung innerhalb der Fraktion, die 
nicht aus dem Fraktionszuschuss bestritten werden darf), Besuche externer Veranstaltungen ein-
schließlich Fortbildungen, Verpflegungsmehraufwand aus diversen Anlässen, Pflege von bezirkli-
chen Partnerschaften zählen nach einer Aufstellung der AG RdV, die u. a. als Grundlage zur recht-
lichen Beurteilung herangezogen wurde, dazu. Somit kann von einem allgemeinen „Nachteils-
ausgleich“12 gesprochen werden. 
 
(4) Regelmäßig wird die Konstituierung der BVV (ausführlich § 6 BezVG) nicht am ersten Tag ei-
nes Monats stattfinden, entsprechend endet eine Wahlperiode insoweit nicht am letzten Tag des 
Vormonats. Die Leistung in dem Monat, in dem die Wahlperiode endet, unterliegt jedoch nach Satz 
2 dem Monatsprinzip. Sie steht daher allen Mitgliedern der BVV bis zum Ablauf dieses Monats zu; 
es kommt nicht darauf an, ob sie zur (Wieder-)Wahl standen oder gewählt wurden. Die Grundent-
schädigung ist also auch in der Zeit zu beanspruchen, die zwischen dem Wahltermin und dem En-
de des Monats des ersten Zusammentritts der neuen Vertretung liegt. Auf einen konkreten „Auf-
wand“ kommt es nicht an, auf durchgeführte Sitzungen etwa ist nicht abzustellen. 
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8
 Korbmacher in Driehaus, VvB, Art. 53 Rz. 2. 

9
 Die massive Steigerung ab 1. Januar 2014 von rd. 35% könnte dem für Abgeordnete geltenden Grundsatz der Ange-

messenheit der Entschädigung (Art. 53 Satz 1 VvB) widersprechen. Dies wäre dann anzunehmen, soweit deren Höhe 
außerhalb des Zwecks der Regelung liegen würde, die Unabhängigkeit des Abgeordneten zu sichern und anderen als 
diesen Zwecken diente (Korbmacher in Driehaus, VvB, Art. 53 Rz. 3 m. w. N.). Vorliegend drängt sich der Verdacht auf, 

die Ausdehnung der öffentlichen Förderung der Kommunalpolitik einschließlich des Fraktionszuschusses diene im Hin-
blick auf die Novellierung des § 7 LAbgG (Amtsausstattung, Kostenpauschale, Unterhaltungskosten eines Büros `vor 
Ort´) eher der verwaltungspolitischen `Befriedung´. 
10

 Sen InnSport als Bezirksaufsichtsbehörde (I A 11-0202/511) vom 25. März 2008 an die BV-Vorst. 
11

; Sen InnSport (I A 1 z. A.-0202/511) vom 6. Oktober 2008 an die Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-
Brandenburg) im Hinblick auf eine Leistungsanrechnung. 
12

 Urteil des OVG Bautzen vom 26. Mai 2009 (4 A 486/08). 
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(5) Anders ist der Beginn des Leistungsanspruches für BV der jeweils neuen Wahlperiode zu beur-
teilen: Da sie am Tag der Konstituierung der BVV einsetzt (ausführlich § 5 BezVG), darf auch die 
Entschädigung erst nach dem Ablauf des Tages vor dem Zusammentritt des (neu gewählten) 
kommunalpolitischen Organs erbracht werden. Diese Rechtslage verursacht eine tageweise Be-
rechnung des Anspruches derjenigen, die (zumindest in dem letzten Monat der abgelaufenen 
Wahlperiode) nicht Mitglied der BVV waren. Er umfasst mithin vollständig den Kreis der neuen BV. 
Maßgebend ist nach § 5 Abs. 1 Landeswahlgesetz die schriftliche Benachrichtigung des Bezirks-
wahlleiters an den BV-Vorsteher der auslaufenden Wahlperiode über die gewählten Mitglieder der 
BVV13 In diesem Zusammenhang ist der Tagessatz des konkreten Monats, in den die Konstituie-
rung der BVV fällt, zu errechnen und mit der Zahl der Tage bis zum Ende dieses Monats zu multi-
plizieren14.  
 
Absatz 2: Bezirksverordnete, die nach dem ersten Zusammentritt der Bezirksverordnetenversammlung ein-

treten, erhalten die Grundentschädigung vom Tage der Annahme der Wahl an. Vorzeitig ausscheidende Be-

zirksverordnete erhalten sie bis zum Ablauf des Monats, in dem sie ausscheiden. 

 
(6) Anders gestaltet sich nach Satz 1 das Verfahren bei Personen, die im Laufe der Wahlperiode 
BV werden. Da d. (neu oder erneut gewählte) BV-Vorst. nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 Landeswahlgesetz 
über den Verlust des Mandats durch Verzicht, was die überwiegende Mehrheit der Fälle ausmacht, 
zu entscheiden hat, wird er (kommunikativ) dafür Sorge tragen, dass der Rücktritt ihm gegenüber 
schriftlich erklärt und - wie auch das Nachrückverfahren - zu einem Zeitpunkt wirksam wird, der ei-
nen nahtlosen Übergang (im Idealfall am Ende eines Monats) gewährleistet; wird die Annahme des 
Mandats jedoch erst im Laufe eines Monats abgegeben, ist gleichfalls eine tageweise Berechnung 
der Grundentschädigung vorzunehmen. Maßgebend ist das Datum (des Eingangs) der Willenser-
klärung. 
 
(7) Nach Satz 2 gilt ohne Ausnahme das Monatsprinzip für alle BV, die vor dem Ablauf der Wahl-
periode (ausführlich § 5 BezVG) - gleich aus welchem Grund (vgl. § 6 Abs. 1 Landeswahlgesetz) - 
ausscheiden. Liegt ein Sachverhalt zu Grunde, der von einer schriftlich abzugebenden Willenser-
klärung abhängt (z. B. der Verzicht), ist das angegebene Wirkungsdatum (unabhängig vom Zeit-
punkt des Posteinganges) maßgebend, wird ein solches nicht mitgeteilt, ist dagegen regelmäßig 
das Eingangsdatum (der Poststelle der Bezirksverwaltung bzw. d. BV-Vorst.) entscheidend. Die 
(maßgebliche) Gesamtgrundentschädigung für den entsprechenden Zeitraum ist mithin ggf. für 
mehr als 55 BV zu leisten.  
 
(8) Wird (nachträglich) festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Zahlung der Aufwandsent-
schädigung nicht (mehr) vorliegen, ist ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch geltend zu 
machen. Da es sich bei der Festsetzung und Zahlung dieser Leistung nicht um einen Verwal-
tungsakt handelt, spielen grundsätzlich Vertrauenstatbestände keine Rolle (ausführlich § 8a zum 
Fraktionszuschuss).  
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13

 Es kann z. B. der Fall eintreten, dass die Erklärung über die Nichtannahme des Mandats nach § 5 Abs. 3 Landes-
wahlgesetz so kurzfristig abgegeben wird, dass der Bezirkswahlleiter das erforderliche Nachrückverfahren nicht bis zum 
Tag der Konstituierung der BVV abschließen kann; in einem solchen Fall tritt die BVV mit weniger als 55 Mitgliedern 
erstmals zusammen und der Leistungsanspruch für diese Person(en) ist nicht bewirkt. 
14

 Beispiel: Konstituierung der BVV am 26. Oktober 2006 (Zeitpunkt des ersten Zusammentritts des Abgeordnetenhau-
ses der 16. Wahlperiode) ergibt einen Tagessatz für die Grundentschädigung in Höhe von 6/31 von 295 Euro. 
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